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Finanzielle Unterstützung im Alter 
Um die finanzielle Absicherung für die nachberufliche Lebensphase sollte man sich, wie allgemein bekannt ist, schon frühzeitig kümmern. 

Welche Unterstützungsformen 
gibt es in Liechtenstein, wenn 
man mit dem vorhandenen 
Einkommen und mit dem Ver-
mögen die Lebenskosten nicht 
decken kann? Seit Jahresbe-
ginn gibt es bei der Informati-
ons- und Beratungsstelle Alter 
(IBA) vom Liechtensteiner 
 Seniorenbund häufiger Anfra-
gen, die mit finanziellen Eng-
pässen zu tun haben. In der 
kostenlosen Beratung erfolgt 
dann eine vertrauliche Situati-
onsanalyse. Neben einem ers-
ten Überblick zum Einkom-
men, dem Vermögen und den 
laufenden Fixkosten werden 
insbesondere die Lebenssitua-

tion rund um Pflege- und Be-
treuungsbedarf, Wohnform, 
Freizeitbeschäftigung, soziales 
Netzwerk und selbstverständ-
lich auch persönliche Anliegen 
und Wünsche besprochen. 
Diese Unterstützungen gibt es: 

Ergänzungsleistungen  
der AHV 
Die primäre und wohl bekann-
teste finanzielle Unterstützung 
sind die Ergänzungsleistungen 
der AHV, die als jährliche 
 Leistung in monatlichen 
Raten ausbezahlt wird. Weite-
re Ergänzungsleistungen sind 
die Vergütungen von Krank-
heits- und Behinderungskos-
ten sowie gewisse Hilfsmittel. 
Die jährliche Leistung, welche 
als Existenzsicherung im Alter 
gilt, wird anhand der Gegen-
überstellung von anerkannten 
Ausgaben und den anrechen-
baren Einnahmen (unter Be-
rücksichtigung der Vermö-
genssituation) berechnet. Bei 
einer alleinstehenden Person, 
die in einer Mietwohnung lebt, 
sind die anerkannten Ausga-
ben im Jahr maximal 35 132 
Franken. Eine alleinstehende 
Person, die im Jahr weniger 
Einkommen hat und nicht 
über ein grosses Vermögen 
verfügt, sollte in diesem Fall 
einen Antrag auf Ergänzungs-
leistungen bei der AHV ein -
reichen. Für Ehepaare und im 
Heim lebende Personen gelten 
andere Berechnungsgrund -
lagen. Weitere Bestimmungen 
und Anspruchsvoraussetzun-
gen sind im Merkblatt der 
AHV-IV-FAK-Anstalten zu-
sammengefasst und online ab-
rufbar. Alternativ kann man 

ein gedrucktes Exemplar über 
die AHV, bei der Gemeinde 
oder beim Seniorenbund be-
ziehen. Bei Fragen kann jeder 
auch direkt mit der AHV oder 
mit der Informations- und Be-
ratungsstelle Alter Kontakt 
aufnehmen. 

Die  
Energiekostenpauschale 
Der Anspruch auf eine Ener-
giekostenpauschale besteht 
für alle Personen, die einen 
Stromlieferungsvertrag mit 
den Liechtensteinischen 
Kraft werken haben, und wenn 
der Erwerb aller im Haushalt 
lebenden Personen nicht die 
Erwerbsgrenze von 77 000 
Franken überschreitet. Der 
Antrag auf Gewährung einer 
Energiekostenpauschale ist 
auf dem entsprechenden On-
line-Formular des Amtes für 
Soziale Dienste vollständig 

ausgefüllt bis zum 30. Juni 
beim Amt für Soziale Dienste 
einzureichen. Ist eine elektro-
nische Einreichung nicht mög-
lich, kann beim Amt für Sozia-
le Dienste ein Termin verein-
bart werden. 

Für weitere Auskünfte oder 
Terminvereinbarungen steht 
das Amt für Soziale Dienste 
gerne zur Verfügung. 

Praktische Hilfe für  
administrative Aufgaben 
Wer Hilfe bei den Anträgen 
oder eine Übersicht über die 
eigene Situation und den dazu 
passenden Unterstützungsan-
geboten sucht, kann die Infor-
mations- und Beratungsstelle 
Alter vom Liechtensteiner 
 Seniorenbund kontaktieren. 
Die kostenlose Beratung kann 
telefonisch, im Büro oder als 
Hausbesuch erfolgen und 
steht unter der Schweige-

pflicht. Im Sinne der Vorsorge 
werden auch präventive Bera-
tungen angeboten. 

Je nach Wohngemeinde 
steht einem auch die Senio-
renkoordination als wohnort-
nahe Anlaufstelle zur Verfü-
gung. 

Sofern jemand regelmässig 
Unterstützung in administrati-
ven Aufgaben benötigt, bietet 
der Verein Zeitvorsorge Liech-
tenstein unter bestimmten Vo-
raussetzungen Hilfe an. (pd) 

Informations- und Beratungsstelle Alter (IBA) bietet Informationen zu vielfältigen Bereichen.Bild: iStock

Wichtige Kontaktadressen 

AHV-IV-FAK  
www.ahv.li 
Amt für Soziale Dienste 
www.asd.llv.li 
Informations- und  
Beratungsstelle Alter (IBA) 
iba@seniorenbund.li 
www.seniorenbund.li 
Telefon +423 230 48 01

Weitere Unterstützung 

Die IBA bietet Informationen zu 
den folgenden Bereichen oder 
gibt Auskunft über die zuständige 
Fachstelle: 
• Prämienverbilligung in der Kran-

kenversicherung 
• Befreiung von der Kostenbeteili-

gung für Chronischkranke 
• Betreuungs- und Pflegegeld 
• Hilflosenentschädigung 
• Blindenbeihilfe 
• Krankheits-, Behinderungskos-

ten, Hilfsmittel und Hilfsgeräte 
bei Ergänzungsleistungen 

• Hilfsmittel im Rahmen der AHV- 
Rente (z. B. Pauschale für Hörge-
rät) 

• Schulden- und Budgetberatung 
• Caritas Liechtenstein – Finan-

zielle Hilfe und Kulturlegi 
 
Eine Auswahl davon wird in der 
nächsten Señorama-Ausgabe ge-
nauer beschrieben.


